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POLYTEC Holding AG 
Beschlussvorschläge des Vorstands und des Aufsichtsrats 

gemäß § 108 Aktiengesetz 
für die 22. ordentliche Hauptversammlung 

 
 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht und Corporate-Governance-Bericht, des 

Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht und nichtfinanziellem Bericht, des Vorschlags für die 
Gewinnverwendung und des vom Aufsichtsrat erstatteten Berichts für das Geschäftsjahr 2021 

 
Die vorgenannten Unterlagen können im Internet unter www.polytec-group.com im Bereich Investor 
Relations, Hauptversammlung, eingesehen werden. Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 
ist nicht erforderlich. 

 
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2021 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ausgewiesenen 
Bilanzgewinn in Höhe von EUR 164.325.101,80 (davon Gewinnvortrag EUR 146.231.193,34) gemäß dem 
vorliegenden Gewinnverwendungsvorschlag des Vorstands, dem sich der Aufsichtsrat angeschlossen hat, wie 
folgt zu verwenden: 
 
(i) Ausschüttung einer Dividende für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von EUR 0,10 je bezugsberechtigter 

Aktie, sodass sich bei bezugsberechtigten Aktien von 21.995.544 ein Gesamtbetrag in Höhe von 
EUR 2.199.554,40 ergibt; 

 
(ii) Vortrag des verbleibenden Bilanzgewinnes in Höhe von EUR 162.125.547,40 auf neue Rechnung. 
 
Hinweis: Die Auszahlung der Dividende erfolgt am 7. Juli 2022. 
 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2021 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitglieder 
des Vorstands für diesen Zeitraum zu beschließen. 

 
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung der im Geschäftsjahr 2021 amtierenden Mitglieder 
des Aufsichtsrats für diesen Zeitraum zu beschließen. 

 
5. Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats für 

das Geschäftsjahr 2021 
 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat einer börsennotierten Gesellschaft haben einen klaren und verständlichen 
Vergütungsbericht für die Bezüge der Vorstandsmitglieder und der Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 78c iVm 
§ 98a AktG zu erstellen. Dieser Vergütungsbericht hat einen umfassenden Überblick über die im Lauf des 
letzten Geschäftsjahres den aktuellen und ehemaligen Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrats im 
Rahmen der Vergütungspolitik (§ 78a iVm § 98a AktG) gewährten oder geschuldeten Vergütung einschließlich 
sämtlicher Vorteile in jeglicher Form zu bieten.  
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Der Vergütungsbericht für das letzte Geschäftsjahr ist der Hauptversammlung zur Abstimmung vorzulegen. 
Die Abstimmung hat empfehlenden Charakter (§ 78d Abs 1 AktG). Der Beschluss ist nicht anfechtbar (§ 78d 
Abs 1 AktG).  
 
Der Vorstand und der Aufsichtsrat der POLYTEC Holding AG haben in der Sitzung vom 7. April 2022 einen 
Vergütungsbericht gemäß § 78c iVm § 98a AktG beschlossen und einen Beschlussvorschlag gemäß § 108 Abs 
1 AktG erstattet.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vergütungsbericht für das Geschäftsjahr 2021, wie dieser auf 
der im Firmenbuch eingetragenen Internetseite zugänglich gemacht wurde, zu beschließen. 

 
6. Beschlussfassung über die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 
 

Die Aufsichtsratsvergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats umfasst entsprechend der Bestimmungen der 
aktuellen Vergütungspolitik der POLYTEC Holding AG derzeit folgende fixe Bezüge pro Kalenderjahr, wobei 
diese bei unterjährigem Eintreten oder Ausscheiden eines Mitglieds aliquot zur Auszahlung gelangen:  
 
Vorsitzender des Aufsichtsrats    EUR 35.000,00   
Stellvertreter des Vorsitzenden des Aufsichtsrats EUR 35.000,00   
Mitglied des Aufsichtsrats     EUR 22.000,00 bis 28.000,00 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, gemäß § 98 AktG iVm § 16 der Satzung die Vergütung für die 
Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von insgesamt EUR 125.000,00 zu 
beschließen, wobei die Aufteilung entsprechend der Angaben des Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 
2021 erfolgt. 

 
7. Beschlussfassung über den Widerruf und erneute Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals (§ 169 

AktG) zur Bar- oder Sachkapitalerhöhung mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss und 
dementsprechende Änderung der Satzung in Punkt 4.4. 

 
 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Vorstand erneut zu ermächtigen,  

 
a) innerhalb von höchsten 3 (drei) Jahren, nach Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung im 

Firmenbuch, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Grundkapital der Gesellschaft, allenfalls in mehreren 
Tranchen, gegen Bareinlage oder Sacheinlage um bis zu Nominale 6.698.875,00 Euro (sechs Millionen 
sechshundertachtundneunzigtausendachthundertfünfundsiebzig) durch Ausgabe von bis 6.698.875 
(sechs Millionen sechshundertachtundneunzigtausendachthundertfünfundsiebzig) neuen auf Inhaber 
lautende Aktien im Nominale von je 1,00 Euro (Euro eins) zum Mindestausgabebetrag von je 1,00 Euro 
(Euro eins) auf bis zu 29.028.460,00 Euro (neunundzwanzig Millionen 
achtundzwanzigtausendvierhundertsechzig) zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die 
Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen (genehmigtes Kapital); sowie 
weiters, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen, wenn das 
Grundkapital gegen Sacheinlage von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben oder Anteilen an einer oder 
mehreren Gesellschaften im Inland oder Ausland erhöht wird.  
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b) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen weiters vor, den Aufsichtsrat zu ermächtigen, Änderungen der 
Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen. 

 
c) Vorstand und Aufsichtsrat schlagen weiters vor, Punkt 4.4. der Satzung zu ändern, sodass dieser lautet 

wie folgt: 
 

„Der Vorstand ist für höchstens 3 (drei) Jahre nach Eintragung der Satzungsänderung im Firmenbuch 
ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft, allenfalls in mehreren 
Tranchen, gegen Bareinlage oder Sacheinlage um bis zu Nominale 6.698.875,00 Euro (sechs Millionen 
sechshundertachtundneunzigtausendachthundertfünfundsiebzig) durch Ausgabe von bis 6.698.875 
(sechs Millionen sechshundertachtundneunzigtausendachthundertfünfundsiebzig) neuen auf Inhaber 
lautende Aktien im Nominale von je 1,00 Euro (Euro eins) zum Mindestausgabebetrag von je 1,00 Euro 
(Euro eins) auf bis zu 29.028.460,00 Euro (neunundzwanzig Millionen 
achtundzwanzigtausendvierhundertsechzig) zu erhöhen und den Ausgabekurs sowie die 
Ausgabebedingungen im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat festzusetzen (genehmigtes Kapital). Der 
Vorstand wird weiters ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats, das Bezugsrecht der Aktionäre 
auszuschließen, wenn das Grundkapital gegen Sacheinlage von Unternehmen, Betrieben, Teilbetrieben 
oder Anteilen an einer oder mehreren Gesellschaften im Inland oder Ausland erhöht wird. Der 
Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen der Satzung, die sich durch die Ausgabe von Aktien aus dem 
genehmigten Kapital ergeben, zu beschließen.“ 

 
8. Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2022 
 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft, 
Kudlichstraße 41-43, 4020 Linz, Österreich, zum Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das 
Geschäftsjahr 2022 zu bestellen. Die KPMG Austria GmbH Wirtschaftsprüfungs- und 
Steuerberatungsgesellschaft hat mit Schreiben vom 5. April 2022 die in § 270 Absatz 1a UGB geforderten 
Auskünfte erteilt und erklärt, dass keine Umstände vorliegen, die ihre Befangenheit als Abschlussprüfer 
begründen könnten. 
 


